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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2002

Norm

AFIB 1993 Art5.3.1

VersVG §6 Abs3

Rechtssatz

Bei den Angaben über den Ort des PKW-Diebstahles, sowie über die Namhaftmachung von Personen, die die

Richtigkeit der Angaben des Versicherungsnehmers bestätigen können, handelt es sich um elementare Teile der

Schadensanzeige, die von letzteren mit besonderer Sorgfalt beantwortet werden müssen.
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